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Erläuterungen zum Gesetz über ein Spekulationsverbot des Landes, der Gemeinden und 

sonstiger öffentlicher Rechtsträger (Spekulationsverbotsgesetz - SVG) 

 
 

Ziel und wesentlicher Inhalt: 

 

Ziel des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist es, Risiken, die im Rahmen der Finanzgebarung 

bestimmter öffentlicher Rechtsträger entstehen können, bereits im Vorfeld auszuschließen 

bzw. zu minimieren. Der Entwurf enthält insbesondere 

- den allgemeinen Grundsatz des Spekulationsverbots (§ 3), welcher eine risikoaverse 

Ausrichtung der Finanzgebarung der betreffenden Rechtsträger sicherstellen soll, 

- nähere Regelungen über die zulässigen Finanzgeschäfte (§§ 4 bis 6) sowie  

- Regelungen über organisatorische Vorkehrungen (§§ 7 bis 9). 

 

Das Gesetz regelt die risikoaverse Finanzgebarung für Einheiten gemäß dem Europäischen 

System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), soweit diese in die Regelungs-

zuständigkeit des Landes fallen. Derzeit gilt das ESVG 1995. Ab September 2014 gilt das ESVG 

2010. 

Auf jährliche Berichte der betroffenen Rechtsträger über alle im Vorjahr neu getätigten 

Finanzgeschäfte und auf den Bericht über die gesamten bestehenden Finanzgeschäfte an 

den Landes-Rechnungshof (für den Landesbereich) bzw. die Landesregierung (für den 

Gemeindebereich) sowie auf eigene Prüfberichte des Landes-Rechnungshofs bzw. der 

Landesregierung wird – zur Vermeidung eines nicht unerheblichen bürokratischen 

Aufwandes – verzichtet. Wesentlich ist, dass die Regeln über das Spekulationsverbot einge-

halten werden. Im Rahmen der allgemeinen Prüfbefugnis des Rechnungshofs, des Landes-

Rechnungshofs und der Landesregierung (als Aufsichtsbehörde) kann die Einhaltung dieser 

neuen gesetzlichen Vorgaben ohnehin geprüft werden. 

 

 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 1: 

Diese Bestimmung legt fest, welche Rechtsträger ihre Finanzgebarung nach den Bestim-

mungen dieses Gesetzes risikoavers ausrichten müssen. Dazu zählen alle Rechtsträger, die 

dem Sektor Staat gemäß dem Europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

(ESVG) zuzurechnen sind und deren Organisation vom Landesgesetzgeber zu regeln ist. 
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Diese Anknüpfung an die Organisationskompetenz des Landes bewirkt, dass ausgegliederte 

Landes- oder Gemeindeunternehmen, die in der Rechtsform des Privatrechts, wie z.B. einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer Aktiengesellschaft, eines Vereins, einer Stiftung 

oder eines Fonds gemäß dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz betrieben werden, nicht 

als Rechtsträger gemäß § 1 gelten, auch wenn diese vom Land oder einer Gemeinde 

gegründet oder finanziert werden. Hinsichtlich dieser Rechtsträger fehlt dem Land 

grundsätzlich die Regelungskompetenz (siehe allerdings § 12). 

Dem Land kommt die Regelungskompetenz nach derzeitigem Stand (siehe Statistik Austria: 

www.statistik.at) für folgende Einheiten, die den Teilsektoren nach dem ESVG zugeordnet 

werden, zu: 

Zum Teilsektor S.1312 (Länder) zählen – neben dem Land nach lit. a – bestimmte Fonds des 

Landes (Bäuerlicher Siedlungsfonds des Landes Vorarlberg, Landesgesundheitsfonds, 

Rettungsfonds, Tiergesundheitsfonds, Vorarlberger Landeskriegsopferfonds, Sozialfonds, 

Wohnbaufonds für das Land Vorarlberg), die betriebliche Kinderbetreuung der 

Personalvertretung (Fidibuss) sowie der Landesfeuerwehrverband und die 

Landwirtschaftskammer. 

Zum Teilsektor S. 1313 (Gemeinden) zählen – neben den Gemeinden nach lit. b – bestimmte 

Gemeindeverbände, die gesetzlich oder aufgrund von Verordnungen oder Vereinbarungen 

eingerichtet wurden; das sind die Nahverkehrsverbände, Schulgemeindeverbände, 

Staatsbürgerschaftsverbände und Standesamtsverbände. 

Zum Teilsektor S. 1314 (Sozialversicherung) zählt der Bürgermeisterpensionsfonds; dieser ist 

den Gemeinden zuzurechnen. 

 

 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung enthält die zum Verständnis des Gesetzes notwendigen Begriffsbestimm-

ungen. 

Festzuhalten ist, dass dieses Gesetz für Maßnahmen der Finanzgebarung gilt, die nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes gesetzt werden, nicht aber für bereits davor gesetzte 

Maßnahmen (siehe auch Bemerkungen zu §§ 13 und 14). 

 

Zu § 2 Abs. 1: 

Der Begriff der „Finanzgebarung“ (lit. a) ist weit zu verstehen und umfasst Maßnahmen, die 

einer Fremdfinanzierung dienen, wie etwa die Aufnahme von Darlehen bzw. Krediten oder 

Anleihen, als auch Maßnahmen, die der Bewirtschaftung von bestehenden Verbindlichkeiten 

aus Fremdfinanzierungen dienen.  
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Zu den Fremdfinanzierungen zählen beispielsweise auch Leasinggeschäfte, Kontokorrent-

kredite oder Barvorlagen. Darüber hinaus gehören zur Finanzgebarung alle Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Veranlagung und Bewirtschaftung von Geldmitteln. 

Der Begriff des „Finanzgeschäfts“ (lit. b) im Sinne dieses Gesetzes erfasst sämtliche Rechts-

geschäfte, die der Finanzgebarung nach lit. a zu Grunde liegen können. Die Rechtsträger 

können diese Finanzgeschäfte nur mehr unter den engen Voraussetzungen der §§ 3 bis 8 

abschließen. 

Unter den Begriff „Veranlagungen“ (lit. c) im Sinne dieses Gesetzes fallen Finanzgeschäfte 

zur Veranlagung von Geldmitteln, sofern sie in einer bestimmten Form abgeschlossen 

werden. 

Von der taxativen Aufzählung nach lit. c nicht erfasst sind strategische Unternehmensbeteili-

gungen des Landes, der Gemeinden bzw. diesen zuzuordnender Rechtsträger aus 

wirtschaftspolitischen, strukturpolitischen oder realwirtschaftlichen Gründen (siehe Z. 3 und 

6). Sie sind vom vorliegenden Gesetzesentwurf nicht erfasst und daher zulässig, auch wenn 

der Wert derartiger Beteiligungen naturgemäß schwankt oder sogar das Risiko besteht, dass 

Unternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, insolvent werden. Als strategische 

Beteiligungen kommen – neben klassischen Beteiligungen wie an der Vorarlberger Illwerke 

AG, der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH oder den Gemeindeimmobiliengesell-

schaften – z.B. auch Beteiligungen an Schiliften oder an sonstigen touristischen und 

infrastrukturellen Leistungsangeboten in Betracht. 

Von der taxativen Aufzählung nach lit. c ebenfalls nicht erfasst sind der Erwerb von Grund-

stücken oder Immobilien sowie Beiträge zu gesetzlich geregelten Pensions- und Mitarbeiter-

vorsorgekassen. Sonstige Wertpapiere (einschließlich Derivate) nach lit. c Z. 3 sind z.B. 

Aktien, Zertifikate, Futures oder Beteiligungen an Investmentfonds oder Hedgefonds. Als 

Beispiel für Z. 6 ist die Beteiligung an einer GmbH zu nennen, sofern es sich nicht um eine 

strategische Beteiligung aus wirtschaftspolitischen, strukturpolitischen oder 

realwirtschaftlichen Gründen handelt. 

Welche vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasste Veranlagungen der lit. c zulässig 

sind, ergibt sich aus § 6. 

 

Zu § 2 Abs. 2: 

Mit der Verordnungsermächtigung der Landesregierung, weitere Veranlagungen zur 

Vermeidung von Spekulation im Sinne dieses Gesetzes festlegen zu können, wird dem 

Umstand Rechnung getragen, dass der Markt sich ständig weiter entwickelt und auch neue 

Formen im Hinblick auf mögliche Spekulationen relevant sein können. 
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Zu § 3: 

Dieser allgemeine Grundsatz des Spekulationsverbotes bedeutet insbesondere, dass 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Finanzgebarung, die in erster Linie spekulativen 

Zwecken dienen und potentiell hohe Verluste mit sich bringen können, unzulässig sind. 

Mit der Finanzgebarung notwendigerweise verbundene Risiken sind insbesondere das 

Marktrisiko (z.B. Zinsänderungsrisiko) und das Kreditrisiko (z.B. Bonitätsrisiko). Die 

Risikominimierung muss im Vordergrund stehen. 

Aufbauend auf diesem Grundsatz sieht dieses Gesetz in den §§ 4 bis 6 nähere Regelungen 

vor, insbesondere auch die Unzulässigkeit von Fremdwährungsgeschäften sowie restriktive 

Regelungen zu derivativen Finanzgeschäften und zu zulässigen Veranlagungen. 

Auch soweit in den §§ 4 bis 6 keine besonderen Bestimmungen zur risikoaversen Finanzge-

barung vorgesehen sind, ist der allgemeine Grundsatz des § 3 über das Spekulationsverbot 

zu beachten, z.B. auch bei der Bewirtschaftung von Geldmitteln. 

 

 

Zu § 4: 

Fremdfinanzierungsgeschäfte (Darlehen, Kredite, Leasinggeschäfte, Begebung von Anleihen) 

sind nur in Euro zulässig (Abs. 1 und 3); Fremdwährungsgeschäfte sind damit unzulässig. 

Unter einem Darlehen bzw. Kredit sind auch Kontokorrentkredite oder Barvorlagen zu 

verstehen. 

Ein Darlehen bzw. Kredit darf nicht zum Zweck einer Veranlagung aufgenommen werden 

(Abs. 2). Dies schließt nicht aus, dass ein Darlehen bzw. Kredit in einer bestimmten Höhe 

aufgenommen wird, und dann, wenn sich herausstellt, dass die aufgenommene Summe 

nicht (sofort) in der vollen Höhe benötigt wird, der Rest kurzfristig veranlagt wird. 

 

 

Zu § 5: 

Der Abschluss hochriskanter derivativer Finanzgeschäfte gehört nicht zu den Aufgaben des 

öffentlichen Sektors. Daher sollen nur Finanzgeschäfte in Euro zulässig sein, die als 

Absicherungsgeschäft zu einem Grundgeschäft die Begrenzung von Risiken (Zinsänderungs- 

und andere Marktrisiken) bezwecken (Abs. 1). Das Grundgeschäft muss bereits 

abgeschlossen und wirksam sein. 

Es bestehen mehrere Möglichkeiten für derartige Absicherungsgeschäfte. Zu nennen sind 

beispielsweise ein sogenannter „Cap“, der eine gewisse Sicherungsfunktion in Form der 

Festlegung einer Höchstgrenze für den Zinssatz (Zinsobergrenze) hat, soweit dieser mit dem 

Grundgeschäft verbunden ist. Auch „Zinsswaps“, wie der Umstieg von einem fixen auf einen 

variablen Zinssatz bzw. Indikator und umgekehrt sowie der Umstieg von einem variablen auf 

einen anderen variablen Zinssatz (z.B. der Umstieg vom 3-Monats-EURIBOR auf den 6-

Monats-EURIBOR), sind mögliche Absicherungsgeschäfte. 
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Derivative Finanzgeschäfte sind nur in Kombination mit einem Grundgeschäft zulässig 

(Abs. 2); der Nominalbetrag ist während der Laufzeit erforderlichenfalls anzupassen, sodass 

er zu keinem Zeitpunkt der entsprechenden Laufzeit höher ist als der des Grundgeschäftes.  

Das derivative Finanzgeschäft und das Grundgeschäft müssen zum selben Zeitpunkt enden 

(Abs. 3). 

 

 

Zu § 6: 

Der Abs. 1 zählt taxativ jene Veranlagungen auf, die zulässig sind; der Abs. 2 ermöglicht eine 

Erweiterung dieses Katalogs durch Verordnung der Landesregierung. 

 

Zu Abs. 1 lit a: 

Spareinlagen sind Einlagen bei Kreditinstituten, die der unbefristeten Geldanlage dienen und 

nicht für den Zahlungsverkehr bestimmt sind.  

Sichteinlagen sind Guthaben auf Konten, für die keine Laufzeit oder Kündigungsfrist 

vereinbart ist oder deren Laufzeit oder Kündigungsfrist weniger als einen Monat beträgt. 

Über Sichteinlagen kann auf Sicht – also jederzeit – durch Barbehebung oder im unbaren 

Zahlungsverkehr verfügt werden, ohne dass diese Absicht der kontoführenden Stelle vorher 

angezeigt werden müsste. Häufigste Form der Sichteinlagen ist das Guthaben auf 

Girokonten; hier stehen Liquiditäts- und Zahlungsverkehrsmotive im Vordergrund. Auch 

Tagesgeldkonten sind täglich fällig, dienen aber ausschließlich der Geldanlage.  

Termineinlagen (Fest- oder Kündigungsgelder) sind kurz- bis mittelfristige Geldanlagen bei 

Kreditinstituten, bei denen die Laufzeit (Festgelder mit fester Laufzeit) oder Kündigungsfrist 

(Kündigungsgelder mit einer bestimmten vereinbarten Kündigungsfrist) mindestens einen 

Monat beträgt. Sie dienen ausschließlich der Geldanlage, weil sie während der vereinbarten 

Laufzeit oder Kündigungsfrist für den Bankkunden nicht verfügbar sind. Sie sollen den 

Zeitraum bis zur Verfügung über die Geldanlage z.B. für terminlich feststehende 

Zahlungsverpflichtungen überbrücken, eignen sich wegen des Zinsnachteils aber nicht für 

langfristige Geldanlagen. 

Wie bei der Fremdfinanzierung wird auch hier zur Vermeidung eines Währungsrisikos 

festgelegt, dass nur Veranlagungen in Euro zulässig sind. 

 

Zu Abs. 1 lit. b: 

Anleihen sind Schuldverschreibungen (auch Gläubiger- oder Forderungspapiere genannt), 

die einen Anspruch auf die Rückzahlung eines festgelegten Geldbetrages und das Recht auf 

Verzinsung verbriefen. Sie werden auch Renten oder Bonds genannt. Der Erwerb von 

Anleihen nach der vorliegenden Bestimmung erfasst sowohl Anleihen von 

Gebietskörperschaften als auch von Banken und Unternehmen. 
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Pfandbriefe sind Bank-Anleihen „ersten Ranges“, die mit besonderen Sicherheiten (z.B. 

Hypotheken) im Gegensatz zu den anderen Anleihen unterlegt sind. Diese Sicherheiten 

werden aus dem Vermögen der Bank ausgesondert, so dass Pfandbriefe weitgehend von 

Zahlungsausfällen im Falle einer Insolvenz geschützt sind. Pfandbriefe weisen also ein 

besonderes Merkmal hinsichtlich der Deckung des Kapitals auf. 

Der Erwerb von Anleihen und Pfandbriefen ist nur zulässig, wenn sie auf Euro lauten und 

überdies von Emittenten mit einem bestimmten Rating stammen: 

Ein Rating ist im Finanzwesen eine Einschätzung der Bonität des Schuldners (Emittenten). 

Ratingagenturen verwenden weitestgehend einheitliche Kategorisierungssysteme in Form 

von Buchstabenkürzeln, die von AAA (geringes Ausfallsrisiko) bis D (hohes Ausfallsrisiko) 

reichen. 

Voraussetzung für den Erwerb von Anleihen und Pfandbriefen nach dem vorliegenden 

Entwurf soll sein, dass der Emittent zumindest über ein gutes Rating, d.h. A- bzw. A3 oder 

besser verfügt. 

 

Zu Abs. 1 lit. c: 

Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die in Bankguthaben und liquide 

Geldmarktinstrumente investieren, wie Termingelder, Schuldscheindarlehen, Anleihen, 

festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit. Sie werden für das kurzfristige „Parken“ 

von Geldern herangezogen. 

Rentenfonds im Sinne der vorliegenden Bestimmung sind Investmentfonds, die 

ausschließlich in festverzinsliche Wertpapiere (sogenannte Renten), wie z.B. Pfandbriefe 

oder Anleihen investieren. 

Gemischte Fonds im Sinne der vorliegenden Bestimmung sind Investmentfonds, die 

ausschließlich in Anleihen und Aktien in einem vorher festgelegten Verhältnis investieren. 

Die Vorgabe, dass der Anteil der Anleihen gemäß lit. b mindestens 70 % zu umfassen hat, 

muss 

jedenfalls im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses vorliegen (Anlagebedingungen). Nach 

Eingehen der Beteiligung erfolgende Verschiebungen im Prozentausmaß (z.B. aufgrund von 

Kursschwankungen) schaden nicht. Der restliche Anteil muss in Aktien bestehen; d.h. aber 

nicht, dass ein kleiner Prozentsatz Bargeld (Liquiditätspuffer) zur Aufrechterhaltung der 

Handlungsfähigkeit des Fonds unzulässig ist. 

Auch für sämtliche Veranlagungen nach dieser Bestimmung gilt, dass sie auf Euro lauten 

müssen. Aus der Formulierung, jeweils ohne Währungsrisiko folgt, dass auch jede allfällige 

weitere Stufe in Euro (z.B. bei Beteiligungen eines Fonds an weiteren Fonds) zu lauten hat. 
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Zu § 6 Abs. 2: 

Mit dieser Verordnungsermächtigung der Landesregierung soll die Möglichkeit geschaffen 

werden, den taxativen Katalog des Abs. 1 um weitere zulässige Veranlagungsformen im 

Sinne des § 3 zu erweitern. Dies gilt freilich nur für Veranlagungen, die mit dem allgemeinen 

Grundsatz des Spekulationsverbots nach § 3 vereinbar sind. 

 

 

Zu § 7: 

Diese Bestimmung stellt sicher, dass nur entsprechend geeignete Personen im Bereich der 

Finanzgebarung im Sinne dieses Gesetzes tätig werden. Je größer das Ausmaß an 

übertragener Verantwortung ist, über desto mehr Kenntnisse und Erfahrung müssen die 

betrauten Personen verfügen. 

 

 

Zu § 8: 

Die Bestimmung regelt den Grundsatz des Vier-Augen-Prinzips; der Abs. 2 sieht Ausnahmen 

davon vor. 

 

Zu § 8 Abs. 1: 

Ein konkretes Finanzgeschäft soll zunächst unabhängig voneinander von zwei entsprechend 

geeigneten Personen, die dem Rechtsträger zuzuordnen sind, geprüft werden, wobei sie 

nicht notwendigerweise getrennten Organisationseinheiten des betreffenden Rechtsträgers 

angehören müssen. Einer Gemeinde zuzuordnen ist z.B. auch ein Bediensteter, der im 

Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft nach dem Gemeindegesetz für diese Gemeinde 

tätig wird. 

Liegt keine übereinstimmende Prüfungs- und Auswahlentscheidung vor, so ist die 

Empfehlung an das für die endgültige Entscheidung über das Finanzgeschäft zuständige 

Organ von beiden Personen getrennt zu treffen, zu begründen und zu dokumentieren. Die 

Zuständigkeit für die endgültige Entscheidung über das Finanzgeschäft richtet sich nach den 

jeweiligen Organisationsvorschriften. 

 

Zu § 8 Abs. 2 und 3: 

Der Abs. 2 sieht von der Verpflichtung nach Abs. 1 unter bestimmten Voraussetzungen 

Ausnahmen vor; das Land als Gebietskörperschaft ist jedenfalls zur Einhaltung des Vier-

Augen-Prinzips verpflichtet. 

Das Vier-Augen-Prinzip gilt nicht für Rechtsträger, die aufgrund ihrer Größe nicht über 

ausreichend geeignete Personen nach § 7 verfügen, sofern eine Anstellung von zusätzlichen 

Personen unter Bedachtnahme auf die Anzahl und das Volumen der Finanzgeschäfte 

unverhältnismäßig wäre und sie nur bestimmte Finanzgeschäfte – das sind 

Fremdfinanzierungen nach § 4 sowie Veranlagungen nach § 6 Abs. 1 lit. a und b – 

abschließen. 
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Bei der Beurteilung, ob eine Anstellung von zusätzlichen Personen unverhältnismäßig ist, 

wird in der Regel vor allem auf die Anzahl der Finanzgeschäfte abzustellen sein; je mehr 

Finanzgeschäfte vom Rechtsträger getätigt werden, desto eher wird die Einhaltung des Vier-

Augen-Prinzips geboten sein. 

Sofern derivative Finanzgeschäfte gemäß § 5 oder Beteiligungen an Euro-Geldmarktfonds 

und Euro-Rentenfonds sowie Beteiligungen an gemischten Euro-Fonds mit mindestens 70 % 

Anleihenanteil und dem restlichen Anteil in Aktien gemäß § 6 Abs. 1 lit. c – abgeschlossen 

werden, ist jedenfalls das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, es sei denn, es wird ein 

entsprechendes schriftliches Gutachten gemäß Abs. 3 eingeholt, wonach das Finanzgeschäft 

den Bestimmungen der §§ 3 bis 6 entspricht. Durch das Gutachten einer entsprechenden 

Einrichtung bzw. des Vorarlberger Gemeindeverbandes, der über entsprechend qualifiziertes 

Personal verfügt, wird de facto die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips sichergestellt. 

 

 

Zu § 9: 

Die Aufgabe des Schuldenmanagements besteht darin, den vorgesehenen Kreditbetrag (die 

vorgesehenen Kreditbeträge) termingerecht zu beschaffen und zurückzuzahlen. Die Struktur 

des Schuldenportfolios ist so zu gestalten, dass die Ausgaben für Zinsen langfristig so gering 

wie möglich gehalten werden und nicht sämtliche Kreditbeträge zur selben Zeit 

zurückgezahlt werden müssen. 

Für das Schuldenmanagement ist jährlich im Vorhinein eine strategische Jahresplanung zu 

erstellen. Diese Jahresplanung muss zumindest Angaben über den Beginn (Zeitpunkt der 

Aufnahme), Laufzeit und Höhe der Annuitäten enthalten. 

Für die Gebietskörperschaft Land ist für die strategische Jahresplanung die Landesregierung 

zuständig; in den Gemeinden ist der Bürgermeister zuständig (§ 11). Im Übrigen (sonstige 

Rechtsträger) bestimmt sich die Zuständigkeit nach den jeweiligen 

Organisationsvorschriften. 

 

 

Zu § 10: 

Bevor die Landesregierung eine Verordnung nach dieser Bestimmung erlässt, ist, soweit die 

Gemeinden oder ihnen zuzuordnende Rechtsträger betroffen sind, der Vorarlberger 

Gemeindeverband zu hören (vgl. Art. 78 der Landesverfassung). Es wird, soweit das Land 

oder ihm zuzuordnende Rechtsträger betroffen sind, überdies zweckmäßig sein, auch den 

Landes-Rechnungshof vorher zu hören. 

 

 

  



 

Erläuterungen zum SVG  - 9 - 

 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung bezeichnet gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG die in diesem Gesetz geregelten 

Angelegenheiten der Gemeinden als solche des eigenen Wirkungsbereichs. 

 

 

Zu § 12: 

Dem Land fehlt grundsätzlich für ausgegliederte Rechtsträger, die in der Rechtsform des 

Privatrechts, wie z.B. einer GmbH, KG, eines Vereins, einer Stiftung oder eines Fonds gemäß 

dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz geführt werden, die Gesetzgebungskompetenz zur 

Regelung ihrer Organisation. Diese Rechtsträger sind keine Rechtsträger im Sinne des § 1, 

auch wenn sie vom Land oder einer Gemeinde gegründet oder finanziert werden. 

Derartige ausgegliederte Rechtsträger im Landesbereich sind beispielsweise die Vorarlberger 

Kulturhäuser-Betriebs GmbH und die Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH. Im 

Gemeindebereich sind vor allem die Gemeindeimmobiliengesellschaften (GIGs) zu nennen. 

Die Bestimmung sieht deshalb eine gesetzliche Verpflichtung dahingehend vor, dass das 

Land und die Gemeinden im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten auch für solche 

ausgegliederte Rechtsträger für die Einhaltung der §§ 3 bis 9 dieses Gesetzes zu sorgen 

haben. Inwieweit sie entsprechende rechtliche Möglichkeiten haben, hängt vor allem von 

ihren Beteiligungsrechten ab. In welcher Form dieser Verpflichtung entsprochen wird, etwa 

durch Gesellschafterbeschluss oder sonst im Rahmen der Einflussnahme auf die 

unternehmensinterne Willensbildung, bleibt dem Land bzw. der Gemeinde überlassen. 

 

 

Zu §§ 13 und 14: 

Dieses Gesetz ist nur auf Finanzgeschäfte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 

abgeschlossen werden, anzuwenden, nicht aber für bereits davor abgeschlossene 

Finanzgeschäfte (z.B. Fremdwährungskredite). Neue Finanzgeschäfte, die auf solchen 

„Altgeschäften“ aufbauen, unterliegen allerdings dem Anwendungsbereich. 

Die Bestimmungen über Anschlussfinanzierungen (Rollierungen) und risikoreduzierende 

Absicherungen von bestehenden Geschäften nach § 13 Abs. 1 ermöglichen bis längstens 31. 

Dezember 2017 bzw. nach Maßgabe des Abs. 3 bis zu einem späteren Zeitpunkt den 

Abschluss von Finanzgeschäften, die diesem Gesetz widersprechen, sofern die in § 13 Abs. 1 

lit. a bis c genannten Voraussetzungen eingehalten werden. 

Die Strategie für den stufenweisen Abbau ist gemäß § 13 Abs. 2 im Landesbereich dem 

Landes-Rechnungshof und im Gemeindebereich der Landesregierung (als Aufsichtsbehörde) 

zu übermitteln. 

Gemäß § 14 Abs. 2 muss die strategische Jahresplanung erstmals für das Jahr 2015 vorliegen, 

d.h. sie ist für das Jahr 2015 bereits im Jahr 2014 zu erstellen. 


